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Breitere Vermögensstreuung 
durch überbetriebliche Ertragsbeteiligung?

Dr. Jürgen ̂ ¡ebke, Bonn

So sehr die Forderung nach einer breiteren Streuung des Vermögens zugunsten der Arbeitnehmer Unterstüt
zung findet, so wenig herrscht Einigkeit darüber, welcher politische W eg eingeschlagen werden soll, um 
dieses Ziel zu erreichen. Neben der Förderung der Vermögensbildung aus erzieltem Einkommen durch Spar- 
prämiensysteme oder Investivlöhne steht die Beteiligung der Arbeitnehmer an dem Vermögenszuwachs der 
Unternehmen. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung hat zum Thema der überbetrieblichen 
Ertragsbetciligung ein Gutachten erstellen lassen. *) Der Autor des nachstehenden Beitrags w ar an dieser Un
tersuchung beteiligt. Er hat die wesentlichen Züge des Gutachtens für den WIRTSCHAFTSDIENST zusammen
gefaßt.

Der überbetrieblichen Ertragsbeteiligung liegt die 
Absidit zugrunde, die Konzentration in der Ver

mögensverteilung dadurdi abzubauen. Alle A rbeit
nehmer sollen an der in allen Unternehmen erfolgen
den Vermögensbildung beteiligt werden. Dem ein
zelnen Arbeitnehmer wird also nidit ein Anteil an 
dem Ertrag des Unternehmens zugesprodien, in dem 
er besdiäftigt ist. Vielmehr w ird ein Ansprudi für 
die unselbständig Besdiäftigten auf einen Teil des 
Gesamtgewinns säm tlidier Unternehmungen begrün
det. Die abgabepfliditigen Gewinne sollen in der 
Regel nidit ausgezahlt werden, sondern als Investi
tionsmittel in den Unternehmen verbleiben. Dieser 
Teil der einbehaltenen Gewinne ist dann in Betei- 
ligungs- oder Fremdkapital umzuwandeln. Die ent
spredienden Reditstitel sind an einen Fonds zu über
tragen. Der Fonds gibt auf der Basis dieser Vermö
genswerte A nteilsdieine an die Arbeitnehmer aus. 
Um zu erreidien, daß die Begünstigten die ihnen zu
gefallenen Verm ögenstitel freiwillig und dauernd hal
ten, kann die V eräußerung der Anteile für eine ge
wisse Frist gesperrt werden.

AUSWIRKUNGEN AUF DEN WIRTSCHAFTSABLAUF

Die Einführung dieser Ertragsbeteiligung stellt eine 
tiefgreifende Maßnahme dar. Ihre ökonomisdien Fol-

■| Vgl. den vo a  W . K r e l l e ,  J.  S c h u n c k  und  J . S i e  b k  e 
bearbeiteten Forsdiungsauftrag: U berbetrieb lid ie  E rtragsbeteili
gung der Arbeitnehm er. M it e iner Untersuchung über d ie V er
mögensstruktur in der Bundesrepublik DeutscJiland. Tübingen 1968.

gen zu erfassen erfordert eine Aufteilung des Pro
blems. Das G utaditen analysiert daher anhand meh
rerer Modelle, die sidi in Abstraktionsgrad und An
nahmen untersdieiden, die kurzfristigen und lang
fristigen Auswirkungen auf das Produktions-, Be- 
sdiäftigungs- und Preisniveau, auf die Einkommens
verteilung und die W achstumsrate des Sozialprodukts. 
Die Ergebnisse, in denen die Modelle übereinstimmen, 
erlauben folgende Aussagen:
□  Eine Ertragsbeteiligung, die den Begünstigten die 
Verwendung der Vermögensanteile völlig freistellt, 
führt zu einer Erhöhung der Konsumneigung. Die 
Investitionsneigung wird dagegen über die Reduzie
rung der Gewinne negativ beeinflußt. Der kurzfristige 
Effekt, den eine Einführung der Ertragsbeteiligung 
auslöst, hängt demnach davon ab, w eldie der beiden 
gegenläufigen Komponenten dominiert, ökonom etri- 
sdie Untersudiungen erlauben eine Absdiätzung ihrer 
relativen Stärke. Danach ist zu erwarten, daß die 
erhöhte Konsumnadifrage die Abnahme der Investi
tionsnachfrage überkompensiert und damit k u r z 
f r i s t i g  (etwa für ein Jahr) Produktion und Be- 
sdiäftigung zunehmen. Ebenso wird eine Tendenz zu 
einer Anhebung des Preisniveaus vorherrsdien. Die 
funktionelle Einkommensverteilung verbessert sich zu
gunsten der Bruttogewinne (d. h. vor Abzug der Er
tragsbeteiligung). Die Netto-Einkommensverteilung 
braudit sidi deshalb für die Arbeitnehm er n id it zu 
verschlechtern; allerdings tritt auch keine merkliche 
Verbesserung ein.
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□  Gegenüber den kurzfristigen Auswirkungen setzen 
sidi m i t t e l -  und l a n g f r i s t i g  entgegengesetzte 
Tendenzen durdi. Infolge der Beeinträditigung der 
Investitionsneigung sinkt die W adistum srate des So
zialproduktes. Das Preisniveau bleibt je tzt langfristig 
unbeeinflußt. Die Netto-Einkommensverteilung ändert 
sidi nidit zugunsten der Lohnbezieher.
□  Das Ausmaß der langfristigen Auswirkungen hängt 
w esentlidi davon ab, in weldiem Umfang die Be
günstigten die Beträge aus der Ertragsbeteiligung für 
den Konsum verwenden. Eine Simulation des am In
stitut für Gesellsdiafts- und W irtsdiaftswissensdiaf- 
ten der U niversität Bonn aufgestellten mittelfristigen 
Prognosesystems für die BRD ergab, daß eine Ertrags
beteiligung von 10 “/o ohne Sperrung der Beträge im 
D urdisdinitt eine 5 bis 6 “/oige Abnahme der Pro
duktion und einen 6 bis 8 “/»igen Rüdegang der Brutto
investition zur Folge hat. Eine Sperrung der Beträge 
m ildert die Auswirkungen entsdieidend. Ganz lassen 
sie sidi jedodi nidit vermeiden. Die Ertragsbeteili
gung muß daher zumindest bei ihrer Einführung von 
i n V e s  t i t i o n s  f ö r d e r n d e n  M a ß n a h m e n  
begleitet sein. Die konjunkturelle Phase einer be- 
sdileunigten Expansion, nadi M öglidikeit in einer 
Situation, in der eine Restriktionspolitik angebradit 
ist, ersdieint daher als geeigneter Zeitpunkt für die 
Einführung einer Ertragsbeteiligung.

NUR FÜR GROSSUNTERNEHMEN

Die Gefahr, daß eine überbetrieblidie Ertragsbeteili
gung die Investitionsbereitsdiaft lähmt, ist nidit von

Die statistisäie Analyse innerhalb des Gutachtens 
über die Vermögensstruktur in der Bundesrepublik 
basiert auf versdiiedenen amtlidien und nicht=amt- 
lidien Untersudiungen, Erhebungen und Stidiproben. 
Sie kann nidit mehr als Anhaltspunkte über die Un= 
gleidiheit in der Verteilung gehen. Jede Kritik an 
dieser Sdi'ätzung ist zugleidi ein Hinweis auf die be= 
stehende Lüdce in der amtlidien Statistik in einem 
politisdi so bedeutsamen Bereidi.

Als Daten sind zu erwähnen: 305 000 Haushalte 
hatten am 1 . 1 . 1^60 ein Vermögen von mehr als 
100 000 DM. Das sind 1,7  */« der Bevölkerung. Auf 
sie entfallen rd. 35 "Io des gesamten privaten Ver- 
mögens. Das ist zwar ein beträditlidies Maß von 
Ungleidiheit, von einer gefährlidien Konzentration 
kann aber nidit gesprodien werden. Bereditigt wird 
die Kritik an der Vermögensverteilung jedodi, wenn 
man den Anteil dieser Gruppe an dem Eigentum an 
gewerblidien Unternehmen betraditet. Er betrug zu 
jenem Zeitpunkt 70 "/o.

der Hand zu weisen. Und man w ird dieses Urteil un
m ittelbar fällen, wenn man von der klassisdien An
nahme ausgeht, daß die Verzinsung des in der In
vestition gebundenen Kapitals die Investitionstätig
keit bestimmt.

Zahlreidie Untersudiungen haben jedodi gezeigt, daß 
die Rendite nidit alleinige R iditsdinur unternehmeri- 
sdier Investitionspolitik ist. Nadifrageerwartungen, 
absolute Gewinnhöhe und Liquidität treten  als wei
tere Bestimmungsgründe hinzu. Sie sind in der Regel 
sogar von größerer Bedeutung.

So kann die Anpassung der Kapazität an die Nadi- 
frageentwidilung, die von der Ertragsbeteiligung nidit 
unm ittelbar berührt wird, die negativen Effekte mil
dern, die von Rendite- und Gewinnerwägungen aus
gehen. Das gilt vor allem, wenn die Beträge aus der 
Ertragsbeteiligung als Investitionsm ittel in den Unter
nehmen verbleiben. Der Liquiditätsentzug trifft sie 
dann nidit.

Der Drang nach Expansion bestimmt jedodi vornehm- 
lid i die Investitionsentsdieide in den großen Kapital- 
gesellsdiaften und weniger die in den m ittleren und 
kleinen Personalfirmen. Deren Eigentümer sind eher 
auf die S idierheit des Unternehmens (als Quelle des 
Einkommens) und vor allem audi auf ihre Eigen
ständigkeit bedadit. Sie werden die Ertragsbeteiligung 
am ehesten als reine Gewinnsteuer ansehen. Die mitt
leren und kleinen Unternehmen sollten daher von 
der Ertragsbeteiligung ausgenommen werden. Zudem 
sollte bedadit werden, daß die Besitzeinkommen vieler 
dieser Unternehmer zum großen Teil als Arbeitsein
kommen aufgefaßt werden müssen. Aus ihnen findet 
eine Vermögensbildung statt, die mit der Vorstel
lung von einer angemessenen Vermögensverteilung 
nodi vereinbar sein kann.

GERINGER BETEILIGUNGSSATZ NOTWENDIG

Jede Investition ist mit unsidieren Zukunftserwar
tungen verbunden und läßt n id it einen bestimmten 
Gewinn, sondern nur eine gewisse Gewinnmarge 
erwarten. Bleibt der Beteiligungssatz daher in der 
Bandbreite dieser allgem einen U nsidierheit und wer
den zumindest zu Anfang investitionsfördernde Maß
nahm en ergriffen, so werden die Auswirkungen auf 
die Investition das gesam twirtsdiaftlidie Wadistum 
nidit gefährden können. Das G utaditen stellt in die
sem Zusammenhang einen Beteiligungssatz von 15 
bis 20 Vo zur Diskussion.

Ein geringer Beteiligungssatz w ird audi erforderlidi 
sein, um Kapitalabwanderungen ins Ausland zu ver
meiden. Besondere Bedeutung kommt der Ertrags
beteiligung, die nur in einem Land eingeführt ist, 
als Standortfaktor für die internationalen Kapital
bewegungen zu, die durdi die stufenweise Verwirk
lidiung eines europäisdien W irtsdiaftsraum es ausge-
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löst werden. Der Effekt, daß die Kapitalströme an der 
Bundesrepublik vorbeifließen, ist möglicherweise grö
ßer als der eines Kapitalabflusses aus dem Land her
aus.

AUSMASS DER VERMÖGENSUMVERTEIIUNG . . .

Inwieweit die V erteilung des Vermögens revidiert 
werden kann, hängt von der Höhe des Beteiligungs
satzes, der Bemessungsgrundlage und von dem Kreis 
der erfaßten Unternehmen ab. Die Überlegungen zur 
Investitionstätigkeit hatten bereits gezeigt, daß der 
Beteiligungssatz nicht über 20 Vo w ird liegen dürfen. 
Mittlere und kleine Unternehmen sind auszunehmen. 
Hier ist eine gewisse M indestgröße festzulegen. Au
ßerdem wird man die Ertragsbeteiligung auf die ge- 
werblidie Wirtschaft beschränken, da für die Land
wirtschaft, die freien Berufe und auch die W ohnungs
wirtschaft andere Verhältnisse vorliegen. Zweckmä
ßige Bemessungsgrundlage ist der Bruttogewinn ein- 
sdiließlich der Fremdkapitalzinsen — also das ge
samte im Unternehmen entstandene Besitzeinkom
men. Bei der gegenwärtigen steuerlichen Regelung ist 
die Fremdfinanzierung günstiger als die Eigenfinanzie
rung. Eine Ertragsbeteiligung, die analog zur bisheri
gen Gewinnbesteuerung eingeführt wird, w ürde die 
Unternehmen veranlassen, die Verschuldung gegen
über dem Fonds der Übertragung von Kapitalanteilen 
vorzuziehen.

Legt man eine Untergrenze von 1000 Beschäftigten 
für die zur Beteiligung zu verpflichtenden Unter
nehmen fest, so hätte man im Jah re  1961 25 “/o des 
gesamten Bruttogewinns (ohne Fremdzinsen) der ge
werblichen Unternehmen, bei einer Untergrenze von 
100 Beschäftigten erst 49 Vo des Bruttogewinns erfaßt. 
Bei einem Beteiligungssatz von 20 Vo w ären 2,6 bzw.
5,1 Mrd. DM zur Umverteilung gekommen.

. . .  ERST NACH GENERATIONEN SPURBAR

Die Umverteilung des Vermögens Z u w a c h s e s  ge
staltet auch die Verteilung im Vermögens b e s t a n d  
gleichmäßiger. Welchen Zeitraum benötigt jedoch der 
Umverteilungsprozeß, bis sich die S truktur des V er
mögensbestandes den politisch revidierten V ertei
lungssätzen (asymptotisch) angeglichen hat?

Es sei unterstellt, daß die beiden Gruppen der alten 
Vermögensbesitzer und der A rbeitnehm er durch ihre 
normale Sparneigung mit einem konstanten Anteil 
an der gesamten Vermögensbildung partizipieren und 
daneben eine konstante Quote zwischen beiden Grup
pen umgeleitet wird. Die Zeitdauer der Umstrukturie
rung wird dann allein von der realen W achstumsrate 
des Sozialproduktes bestimmt. Bei einer W achstums
rate von 2Vo ist eine 75Voige Anpassung der bis
herigen Vermögensverteilung an die revidierte Struk
tur erst in 69 Jahren erreicht, während dies bei einer 
Wadistumsrate von 5Vo „bereits" nach 28 Jahren

zutrifft. Die Umverteilung w irkt sich also merklich 
auf den Vermögensbestand erst nach einer Generation 
aus. Man darf m ithin von der überbetrieblichen Er
tragsbeteiligung im Ausmaß und in  der Schnelligkeit 
der Umstrukturierung keine revolutionären Umwäl
zungen erwarten.

GEWINNANSPRUCH DES FONDS

In dieser Betrachtung des gesamtwirtschaftlichen Um
verteilungseffektes blieb unberücksichtigt, daß der 
Fonds mit den Kapitalanteilen, die er erhalten hat, 
zugleich einen Anspruch auf einen Teil des anfallen
den Gewinns erwirbt. Aus diesem Gewinnanspruch, 
der neben die Ertragsbeteiligung tritt, können sich 
Auswirkungen auf die Eigentumsverhältnisse in den 
Unternehmen ergeben, die man von den Sätzen der 
Ertragsbeteiligung nicht unbedingt erwartet.

Es sei angenommen, daß eine Ertragsbeteiligung zum 
Teil in K apitalanteilen geleistet wird. In den Jahren 
nach Einführung des Beteiligungssystems werde der 
anfallende Bruttogewinn auf die bisherigen Eigen
tümer und auf den Fonds im Verhältnis ihres An
teils am Eigenkapital verteilt, und im gleichen V er
hältnis gehe die Ertragsbeteiligung zu Lasten beider 
Gruppen. Ist je tzt die Entnahmequote der bisherigen 
Eigentümer aus dem ihnen zukommenden Gewinn 
größer als die des Fonds (der ja  die Fondspapiere zu 
verzinsen hat), dann geht im Laufe der Zeit das ge
sam te Eigentum an den Fonds über. Das ist gerade 
bei Personalgesellschaften zu erwarten, da die p ri
vaten Gesellschafter für ihren Lebensunterhalt und 
Steuerzahlungen hohe Entnahmen machen. Dieses 
Ergebnis kann nicht Ziel der Ertragsbeteiligung sein. 
Ein Mittel, es zu verhindern, besteht darin, den in 
den Unternehmen m itarbeitenden Gesellschaftern 
einen Teil des Bruttogewinns als Unternehmerlohn 
zuzubilligen und den Rest im Verhältnis der Kapital
anteile zu verteilen. Zum anderen ist der Fonds 
ebenfalls für die von ihm nicht entnommenen Ge
w innanteile mit einer Gewinnsteuer zu belasten.

Selbst unter diesen Bedingungen kann sich noch ein 
hoher Kapitalanteil für den Fonds ergeben. Eine 
Beispielsrechnung mit Annahmen für eine Personal
firma führt bei einem Beteiligungssatz von 10 Vo 
am Gesamtbruttogewinn letztlich zu einem Anteil von 
30 Vo an dem Kapitalbestand. Bei Kapitalgesellschaf
ten in M ehrheitsbesitz sind in etwa gleiche Umstruk
turierungen möglich. Dieser Effekt spricht mithin auch 
für einen geringen Beteiligungssatz. N ur bei Pu
blikum saktiengesellschaften sind jene Auswirkungen 
wesentlich geringer. Das erklärt sich aus der hier 
gegebenen hohen Eigenkapitalzuführung von außen 
durch neu hinzutretende Aktionäre. Ihr gegenüber 
haben die dem Fonds aus der Ertragsbeteiligung zu
fließenden Kapitalanteile ein relativ  geringes Ge
wicht.
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Die Ertragsbeteiligung kann in Kapitalanteilen, 
Sdiuldverpfliditungen oder in bar abgeleistet werden. 
In Hinblick auf die Zielsetzung, konzentrierte private 
Verfügungsmaciit abzubauen, ist eine Umwandlung 
in Beteiligungskapital wünschenswert. Dodi sollte die 
Leistung in  Schuldverpflichtungen zugelassen sein, 
um den Eigentümern eines Unternehmens nicht grund
sätzlich einen fremden Eigentümer aufzuzwingen.

Die grundsätzlidie W ahlfreiheit könnte jedoch quan
titativ  beschränkt und die Leistung in Kapitalanteilen 
außerdem durch besondere Vergünstigungen geför
dert werden. Denkbar ist eine Abzugsfähigkeit der 
Ertragsbeteiligung von der Einkommen- und Körper
schaftsteuer. Da jedoch dam it zu redinen ist, daß 
der Staat den Steuerausfall durch andere S teuerer
hebungen ausgleichen wird, kommt alles darauf an, 
wer die Steuererhöhung trägt. Unter Umständen wird 
damit der Umverteilungseffekt w ieder zunichte ge
macht.

VERWALTUNG DES FONDS

Die Rechtsstellung des Fonds als Gläubiger und An
teilseigner gegenüber den Unternehmen muß gesetz
lich geregelt werden. Das gilt vor allem hinsichtlich 
der Kapitalbeteiligung des Fonds an einer Personen
gesellschaft. In die organisatorische Struktur der Ka
pitalgesellschaft fügt sich eine Beteiligung des Fonds 
dagegen leichter ein. Hinsichtlich der Haftung des 
Fonds ist vom ökonomischen Standpunkt aus zu 
sagen, daß sie sowohl bei Personal- wie Kapital
gesellschaften auf den Kapitalanteil des Fonds be
sdiränkt sein sollte. Denn eine unbeschränkte Haf
tung würde bedeuten, daß eine Personalfirma unbe
grenzt kreditwürdig wäre, sobald der Fonds nur 
mit einem kleinen Kapitalbetrag beteiligt ist.

Der Fonds sollte stets das volle Stimmrecht entspre
chend seinem Kapitalanteil besitzen. Der Gefahr einer 
Machtzusammenballung kann dadurch begegnet wer
den, daß mehrere, voneinander unabhängige Fonds 
errichtet werden. Eine denkbare Lösung ist die Bil
dung m ehrerer Fonds, die Kapitalanteile von Unter
nehmen aus gleichen Regionen und gleichen Brandien 
besitzen. Die Unternehmen sollten den Fonds so 
zugeordnet werden, daß m iteinander in Konkurrenz 
stehende Firmen nach Möglichkeit verschiedenen 
Fonds angeschlossen sind.

VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE

Das im Fonds sich ansammelnde Vermögen wird in 
Form von verzinslichen Anteilscheinen an die A rbeit
nehm er weitergeleitet. Die Möglichkeit der Realisie
rung, der Umwandlung in liquide Mittel, muß ge
geben sein. Eine Verpflichtung des Fonds zum Rück
kauf muß dagegen ausgeschaltet sein. T ritt nämlich 
das Verlangen des Publikums nach Realisierung seiner 
Ansprüche an den Fonds stufenweise auf, so besteht

die Gefahr, daß der Fonds zahlungsunfähig, wird. Eine 
Realisierung kommt daher allein über die Börse in 
Frage. Damit ist dann allerdings ein Kursrisiko für 
die Arbeitnehm er verbunden.

Ob alle A rbeitnehm er zu den Begünstigten gerech
net werden sollen oder nur von einer gewissen Ein
kommensgrenze an, kann davon abhängig gemacht 
werden, welche Vermögensmasse zur Umverteilung 
ansteht. N ur wenn die Umverteilung bei dem ein
zelnen A rbeitnehm er nach einiger Zeit zu fühlbaren 
Beträgen führt, wird man auch die freiwillige Er
sparnisbildung positiv beeinflussen. Die jährliche Zu
teilung w ird jedoch für jeden Begünstigten immer 
relativ  gering sein. Je  geringer die Beträge sind, 
desto eher w erden sie bei freier Verfügung auch un
m ittelbar dem V erbraudi zugeführt werden. Das güt 
vor allem nach Einführung der Ertragsbeteiligung, 
Sammelt sich jedoch im Laufe der Zeit ein höheres 
Vermögen an, so besteht die Chance, daß ein Anreiz 
ausgeübt wird, das zugefallene Vermögen freiwillig 
und dauernd zu halten. Eine Sperrfrist von mehreren 
Jahren  für die Veräußerung der Anteilscheine wird 
man nicht umgehen können. Eine grundsätzliche Ver
fügungsbeschränkung ist abzulehnen. Das käme der 
Schaffung eines diskrim inierten Eigentums gleich,

„MODERNER" GLEITZE-PLAN

Gedanken zu dem Problem, alle Arbeitnehmer auf 
überbetrieblicher Basis an dem Vermögenszuwachs der 
Unternehmen zu beteiligen, sind auch in der Bundes
republik vielfach vorgetragen worden. Von „Plänen", 
die eine gewisse konkrete Konzeption aufweisen, 
kann man nur in einigen Fällen sprechen.

Dazu gehören die Vorschläge von G leitze.') Nach 
Gleitze ha t eine Politik der Vermögensumverteilung 
dort anzusetzen, wo Kapital über die Selbstfinanzie
rung gebildet wird. Daher hat es nur Sinn, einen Teil 
des Vermögenszuwachses von Großunternehmen um
zuverteilen. Dieser Teil der Gewinnbildung soll je
doch den Unternehmen nicht entzogen, sondern in 
„Sozialkapital" in Form des Anteilseigentums oder 
des Fremdkapitals um gewandelt werden. Die Rechts
titel sind an einen überbetrieblichen „Sozialfonds" zu 
übertragen.

Die Beschränkung der Ertragsbeteiligung auf Groß
unternehm en und die grundsätzliche Belassung der 
von ihr erfaßten Gewinnteile in den Unternehmen 
w irkt der Gefahr einer starken Beeinträchtigung der 
gesamtwirtschaftlichen Investitionstätigkeit entgegen. 
Die Auswirkungen hängen jedoch wesentlich von der 
Höhe der Beteiligungssätze ab. Gleitze nennt hier 
keine Zahlenwerte. Das sich im Fonds ansammelnde 
Vermögen soll in Form von Anteilscheinen, mög
licherweise mit einem befristeten Veräußerungsverbot,

1) Vgl. B. G l e i t z e ,  Lohnpolitik und Verm ögensverteilung, in: 
Sozialer Fortschritt, 1957, S. 53-56. Derselbe, Gedankenaustausdi 
über E igentum spolitik, in : Sozialer F o rtsd iritt, 1958, S. 33-35.
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den Arbeitnehmern unentgeltlich zukommen. Damit 
sidi der Fonds n id it zu einem illegalen Lenkungs
instrument entwidcelt, sdilägt Gleitze die Bildung 
mehrerer Fonds vor. Gleitze begegnet mithin in sei
nen Überlegungen vielen Einwänden.

KOMPLIZIERTER DEIST-PLAN

Weniger konsequent auf das Ziel der Vermögens
umverteilung sind die V orstellungen des verstor
benen Bundestagsabgeordneten Deist ausgeriditet. 
Vorgesehen ist zwar audi, daß Vermögensabgaben 
aus Großvermögen über Beteiligungspapiere an einen 
Fonds fließen: die Zertifikate des Fonds sollen je 
dodi verkauft werden. Der Erwerb steht zudem jeder
mann offen. Den Käufern mit niedrigem Einkommen 
soll ein Nadilaß auf den Erwerbspreis gew ährt wer
den. Der Erlös aus dem Verkauf der Anteilsdieine 
fließt der öffentlidien Hand zu. Der Erfolg einer 
breiteren Vermögensstreuung hängt mithin davon ab, 
ob die Unselbständigen zu relativ stärkeren Sparlei
stungen veranlaßt werden können. Vorgesehen sind 
daher weitere einkommenspolitisdie Maßnahmen zur 
Anhebung der Sparfähigkeit der unteren Einkom- 
menssdiiditen. W enn nun der Staat beispielsweise die 
ihm aus dem Verkauf der Fondspapiere zugeflossenen 
Mittel hierfür verwendet, wird deutlidi, daß man eine 
Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand auf ein- 
fadierem Wege erreidien kann.

UNTERNEHMENSFREUNDLICHER FRIEDRICH-PLAN

Sdiließlidi sei audi der Vorschlag von Friedridi 
erwähnt. Danadi sollen die Unternehmen die Er-

2) Vgl. H. D e i s t ,  Der W eg zu e iner gerechten V erm ögensver
teilung, im Die Neue G esellsdiaft, 1960, S. 427 ff. Derselbe, Pro
bleme der Vermögensbildung, in; K leine Sdiriften zur Sozial
politik und zum Arbeitsrecht, 4. Folge, H eft 4, M ündien 1961.
Die Vorsdiläge von Deist w urden von der SPD zu e iner ihrer 
wirtsdiaftspolitisdien Forderungen erhoben (Parteitag 1960 in  H an
nover. Siehe Antrag 46 in V orlage Nr. 3). Die SPD h a t diese 
Forderung jedodi inzwisdien w ieder fallen lassen .

tragsabgabe in bar an einen Fonds abführen. Die 
Zahlung braudit jedodi nur in Raten über einen 
längeren Zeitraum erbradit zu werden. Auf diese 
W eise bleiben die M ittel den Unternehmen zunädist 
zur Investitionsfinanzierung erhalten. Für die künf
tig anfallenden Raten darf eine steuerlidi wirksame 
Rüdistellung gebildet werden, und diese bereits ent
standene, jedodi erst in  späteren Perioden zu beglei- 
diende Ertragsabgabe braudit in diesem Zeitraum 
gegenüber dem Fonds n id it verzinst zu werden. Durdi 
diese Konstruktion wird erreidit, daß die Innen
finanzierung der Unternehmen n id it gesdiw ädit wird, 
ü b er die Steuervergünstigung finanziert jedodi der 
Staat per Saldo die Vermögensbildung der Arbeit
nehmer, ohne daß die Vermögensbildung der bis
herigen Eigentümer beeinträditigt wird. G leidit der 
Staat den Einnahmeausfall durdi erhöhte Steuern an 
anderer Stelle aus, dann w ird die Umverteilung w ie
der in Frage gestellt.

GUTACHTEN ALS ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE

Das G utaditen enthält sidi einer politisdien W ertung. 
Eine Ausnahme bildet eine einleitende Betraditung 
zur Verbindung von Eigentum, Führungsm adit und 
Gewinnzuredinung. Mit ihr w ird begründet, daß die 
Gewinnbeteiligung als ein möglidier W eg angesehen 
w erden kann, der Situation einer Industriegesellsdiaft 
geredit zu werden, die eine Neuregelung der Ent- 
sdieidungsbefugnis in Großunternehmen und eine 
gleidim äßigere Vermögensverteilung erforderlidi 
madit. W ill man das Ziel über eine überbetrieblidie 
Ertragsbeteiligung erreidien, dann sollte von den 
Grundzügen des Gleitze-Planes aus die in  dem Gut
aditen  analysierten Vor- und N aditeile und die Mög- 
lidikeiten dieses verm ögenspolitisdien Instruments 
bedadit werden.

3) Vgl. O. A. F r i e d r i c h ,  Löhne-Preise-Verm ögen, in: Sonn
tag sb la tt vom 4. 11. 1962, S. 10.
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Immer haben wir es als unsere vornehmste 

Aufgabe betraditet, in allen Zeiten, ob 

guten oder sdilediten, unserer Kundsdiaft 

zu dienen. Das Vertrauen, das uns au» 

allen Kreisen entgegengebradit wird, ver

pfliditet uns, stets von neuem unsere 

besten Kräfte für die heimisdie Wirt

sdiaft einzusetzen.
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